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Synodalgesetz über den Fonds zur finanziellen Unterstützung  
von Aus- und Weiterbildungen von kirchlichem Personal 

Die Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern,

§ 1 Gegenstand 

 

 

 

 

 

Zweck und Zielgruppe

§ 3  Äufnung des Fonds 

§ 4 Unterstützte Aus- und Weiterbildungen und Dauer 



 

 
§ 5 Bemessung der Beiträge 

§ 6   Gesuche, Prüfung und Bericht 

§ 7  Entscheid 

§ 8 Rückerstattungspflicht der finanziellen Beiträge  



 

§ 9  Rechenschaftsbericht 

§ 10  Auflösung 

§ 11  Inkrafttreten 


